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Einleitung 

— 

1.1 Ausschreibungen von richterlichen Ämtern durch den Justizrat : 

> Richter/in beim Jugendstrafgericht 80% (Referenz 7857) (AB vom 03.05.2024) 

> Beisitzer/in (Mieter/innen) beim Mietgericht des Greyerz-, Glane-, Broye- und 

Vivisbachbezirks (Referenz 7902) (AB vom 17.052024) 

> Beisitzer/in (Eigentümer/innen) beim Mietgericht des Greyerz-, Glane-, Broye- und 

Vivisbachbezirks (Referenz 7904) (AB vom 17.052024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Justizrat hat die eingegangenen Bewerbungen unter Berücksichtigung der 

verfassungsrechtlichen Kriterien geprüft, d.h. Ausbildung, Berufserfahrung sowie die 

persönlichen Qualitäten der Kandidatinnen und Kandidaten. 

 

 

 

 

*** 

  



 

3 

1 Richter/in beim Jugendstrafgericht 80% (Ref. 7857) 

— 

1.1 Zurücktretende Amtsträgerin/zurücktretender Amtsträger  

Neues Amt. 

 

1.2 Anforderungen, Amtsantritt, Vereidigung 

> Anwaltspatent, Lizentiat oder Master der Rechte und ausreichende praktische Kenntnisse für die 

Ausübung des Amtes 

> Die gewählte Magistratsperson wird hauptsächlich in französischer Sprache arbeiten, könnte 

jedoch dazu veranlasst werden, in Ausstandsfällen Dossiers in deutscher Sprache zu behandeln 

> Stimmberechtigung in kantonalen Angelegenheiten. Ausländische Staatsangehörige müssen im 

Besitz einer Niederlassungsbewilligung sein und zudem seit mindestens fünf Jahren Wohnsitz im 

Kanton haben. Gegen die Personen dürfen keine Verlustscheine bestehen. Sie dürfen nicht wegen 

Handlungen strafrechtlich verurteilt worden sein, die mit dem richterlichen Amt nicht vereinbar 

sind 

> Beherrschen der französischen Sprache mit sehr guten Kenntnissen der deutschen Sprache 

 

Amtsantritt  : 01.10.2024 oder nach Vereinbarung 

Vereidigung :  ja 
 

Das Gericht zählt zurzeit eine Richterin und zwei Richter.  

 

1.3 Positive Stellungnahme (nach Präferenz geordnet) 

 

 

1. Inès Bruggisser  
 

Frau Inès Bruggisser, geboren 1984, wohnhaft in Marly: 

> Master in Rechtswissenschaften, Rechtsanwaltspatent; CAS in Zivil-, Straf- und 

Verwaltungsrechtspflege 

> Juristische Beraterin bei der Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt 

(RIMU) 60%  

> Ersatzbeisitzerin beim Jugendstrafgericht Freiburg 

> Zweisprachig Französisch-Portugiesisch, sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

 

Diese Kandidatin erfüllt die Anforderungen der Stelle vollumfänglich. Ihr persönlicher und beruflicher 

Werdegang zeugt von einer grossen Anpassungsfähigkeit, Reife und einem ausgezeichneten 

Kommunikationssinn, die es ihr ermöglichen, die Rolle als Richterin am Jugendstrafgericht unter den 

besten Bedingungen zu übernehmen. Sie hat zudem mehrere Jahre als Chefgerichtsschreiberin des 

Jugendstrafgerichts gearbeitet. Ihre Sprachkenntnisse in Deutsch ermöglichen es ihr, auch 

deutschsprachige Fälle zu bearbeiten.  
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2. David Kaelin  
 

Herr David Kaelin, geboren 1990, wohnhaft in Villars-sur-Glâne: 

> Master in Rechtswissenschaften, Rechtsanwaltspatent; CAS in Strafrechtspflege 

> Chefgerichtsschreiber beim Jugendstrafgericht Freiburg 90% 

> Französische Muttersprache, gute Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse 

 

Dieser Kandidat hat die Voraussetzungen zum Richter und verfügt über die nötige Erfahrung im 

Bereich des Jugendstrafrechts. Seine Deutschkenntnisse reichen jedoch nicht für die Bearbeitung von 

Dossiers in Ausstandsfällen. 

 

3. Laura Dingas  

 

Frau Laura Dingas, geboren 1989, wohnhaft in Villars-sur-Glâne: 

> Master in Rechtswissenschaften, Rechtsanwaltspatent 

> Gerichtsschreiberin beim Jugendstrafgericht Freiburg 100% 

> Schweizer und griechische Staatsangehörigkeit 

> Zweisprachig Deutsch-Französisch (und Schweizerdeutsch), gute Englischkenntnisse (B1) 

 

Diese Kandidatin ist perfekt zweisprachig und verfügt über Erfahrung im Jugendstrafrecht. 

 

1.4 Wählbar 

Frau Sarah Meyer, geboren 1984, wohnhaft in Lausanne: 

> Master of Law, Rechtsanwaltspatent 

> Selbständige Rechtsanwältin in einer Anwaltskanzlei in Lausanne 100% 

> Ausbilderin Schule für Bauwesen und USPI Ausbildung 

> Französische Muttersprache, gute Kenntnisse in Deutsch (B2) und Englisch (B2) 

> Die Kandidatin wird im Falle ihrer Wahl in den Kanton Freiburg ziehen 

 

1.5 Nicht zur Wahl vorgeschlagen 

Herr Yannick Tiefnig, geboren 1982, wohnhaft in Freiburg: 

> Master in Rechtswissenschaften, Master of Law in Criminal Justice; DAS in Mediation 

> Selbstständiger Unternehmer (Projektmanagement und Auftragsarbeiten im Bauwesen; juristische 

Aufträge) 40% 

> Französische Muttersprache, gute Deutsch- (B2) und Englischkenntnisse 

 

Dieser Kandidat erfüllt die Voraussetzungen der Art. 9 und 10 JG, insbesondere die formalen 

Voraussetzungen von Art. 9 und diejenige bezüglich der Ausbildung. Der Rat ist jedoch der Ansicht, 

dass aus den Unterlagen dieses Bewerbers nicht hervorgeht, dass er über ausreichende praktische 

Kenntnisse für die Ausübung des Amtes verfügt. Dem Bewerber fehlt es ausserdem an 

Berufserfahrung. 
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2 Beisitzer/in (Mieter/innen) beim Mietgericht des 

Greyerz-, Glane-, Broye- und Vivisbachbezirks 

(Ref. 7902)  

— 

2.1 Zurücktretende Amtsträgerin/zurücktretender Amtsträger 

Neues Amt. 

 

 Anforderungen, Amtsantritt, Vereidigung 

> Mitgliedschaft bei einer Organisation, welche die Mieter/innenseite vertritt (Art. 57 JG). Es ist ein 

Unterstützungs- oder Empfehlungsschreiben der Organisation vorzulegen 

> Wohnsitz in einem der betreffenden Gerichtskreise (Greyerz, Glane, Broye, Vivisbach) (Art. 7 

Abs. 2 JG). Aus organisatorischen Gründen könnte einer Person mit Wohnsitz im Broyebezirk 

Vorzug gegeben werden. 

> Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen ausreichende zeitliche Verfügbarkeit haben 

> Bevorzugt wird eine Person mit Kenntnissen im Bereich Mietrecht 

> Stimmberechtigung in kantonalen Angelegenheiten. Ausländische Staatsangehörige müssen im 

Besitze einer Niederlassungsbewilligung sein und zudem seit mindestens fünf Jahren Wohnsitz im 

Kanton haben. Gegen die Personen dürfen keine Verlustscheine bestehen. Sie dürfen nicht wegen 

Handlungen strafrechtlich verurteilt worden sein, die mit dem richterlichen Amt nicht vereinbar 

sind 

> Beherrschen der französischen Sprache mit Kenntnissen der deutschen Sprache 

 

Stellenantritt  : Mit Wahl durch den GR oder nach Vereinbarung 

Vereidigung : ja 

 

Das Gericht setzt sich zurzeit aus 2 Beisitzerinnen und 4 Beisitzern zusammen.  

 

 Positive Stellungnahme  

Frau Franziska Waser, geboren 1986, wohnhaft in Echarlens: 

> Rechtsanwältin, Dr. iur.; CAS in Mediation 

> Rechtsanwältin, Mitarbeiterin in einer Anwaltskanzlei 80% 

> Vizepräsidentin und Sekretärin der Sektion Süd ASLOCA Freiburg 

> Zweisprachig Französisch-Deutsch (und Schweizerdeutsch), sehr gute Englischkenntnisse 

> Die Kandidatin wird von der Sektion Süd ASLOCA Freiburg empfohlen 

 

Diese Bewerbung entspricht den Anforderungen des Amtes vollumfänglich. 
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3 Beisitzer/in (Eigentümer/innen) beim Mietgericht 

des Greyerz-, Glane-, Broye- und Vivisbachbezirks 

(Ref. 7904)  

— 

3.1 Zurücktretende Amtsträgerin/zurücktretender Amtsträger 

Neues Amt. 

 

 Anforderungen, Amtsantritt, Vereidigung 

> Mitgliedschaft bei einer Organisation, welche die Eigentümer/innenseite vertritt (Art. 57 JG). Es 

ist ein Unterstützungs- oder Empfehlungsschreiben der Organisation vorzulegen 

> Wohnsitz in einem der betreffenden Gerichtskreise (Greyerz, Glane, Broye, Vivisbach) (Art. 7 

Abs. 2 JG). Aus organisatorischen Gründen könnte einer Person mit Wohnsitz im Broyebezirk 

Vorzug gegeben werden. 

> Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen ausreichende zeitliche Verfügbarkeit haben 

> Bevorzugt wird eine Person mit Kenntnissen im Bereich Mietrecht 

> Stimmberechtigung in kantonalen Angelegenheiten. Ausländische Staatsangehörige müssen im 

Besitze einer Niederlassungsbewilligung sein und zudem seit mindestens fünf Jahren Wohnsitz im 

Kanton haben. Gegen die Personen dürfen keine Verlustscheine bestehen. Sie dürfen nicht wegen 

Handlungen strafrechtlich verurteilt worden sein, die mit dem richterlichen Amt nicht vereinbar 

sind 

> Beherrschen der französischen Sprache mit Kenntnissen der deutschen Sprache 

 

Stellenantritt  : Mit Wahl durch den GR oder nach Vereinbarung 

Vereidigung : ja 

 

Das Gericht setzt sich zurzeit aus 2 Beisitzerinnen und 4 Beisitzern zusammen.  

 

 Positive Stellungnahme  

Frau Célia Gameiro, geboren 1980, wohnhaft in Ecublens: 

> Universitätsdiplom Juristin (Frankreich) 

> Leiterin Rechtsdienst Westschweiz Wincasa 90% 

> Zweisprachig Französisch-Portugiesisch, sehr gute Spanisch-, Deutsch- und Englischkenntnisse 

> Die Kandidatin wird von den Organisationen USPI Freiburg SVIT Romandie empfohlen 

 

Diese Bewerbung entspricht den Anforderungen des Amtes vollumfänglich. 
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Zusammenfassung der Kandidaturen mit positiver 

Stellungnahme  

— 

Jugendstrafgericht 

Richter/in 80% 

Nach Präferenz geordnet 

 

1. Inès Bruggisser  

2. David Kaelin  

3. Laura Dingas 

 

Wählbar: Sarah Meyer 

 

 

Mietgericht des Greyerz-, Glane-, Broye- und Vivisbachbezirks 

Beisitzer/in (Mieter/innen) 

Franziska Waser 

 

Beisitzer/in (Eigentümer/innen) 

Célia Gameiro 

 

 

 

 


